
Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend."
s

Nr. 50.

LandrätlicheBekanntmachungen.
Ne. 1. Marienburg, den 25. Juni 1905.

Anfertigung der Jahresliften der Schüssen nnd

Geschirr-ernen-
Jn Gemäßheit des GerichtsverfassnngssGesetzesvom 27.

Januar 1877 (Reichsgssss.-tzblattpro 1877, Seite 41),und in

Folge höhererAnordnnrg muß nunmehr mit der Herstellung
der Jahreslisten der Schöffen und Gefchworenenvorgegangen
werden.

»

Die Magifträre, Gemeinde und Cutsvorftiinde des

Kreises fordereich auf, eine Urliste derjenigen Personen, welche
zu dem Amte eines Schöffen oder Geschworenen berufen werden

können, nach dem unten abgedruckten Schema nach alpha-
betifcher Reihenfolge der Zunamen alsbald,- spätestensbis zum
5. August cr., aufzustellen und solche eine Woche also volle

sieben Tage lang, im Amtslokale des Gemeinde- oder Guts-

vorftehers auszulegen, nachdem vorher die Zeit und der Ort der

Auslegung in ortsüblicherWeise bekannt gemacht worden sind;
Demnächst sind die Listen mit der erforderlichen, genau

dem unten abgedruckten Wortlante entsprechenden Bescheiuignng
über die erfolgte Auslegung zu versehen nnd

1. aus dem Bezirke des Königlichen Amisgeriehts
Marienburg dieser Behörde,

2. ans dem Bezirke des Königlichen Amtsgerichts in

Tiegeuhof diesem Amtsgeeicht
bis zum 1. September d. Is. direkt einzusenden.

Gegen die Richtigkeit oder Vervollständigkeitder Urliste
kann inerhalb der einnöchentlichenFrist schriftlich oder«zu

Protokoll Einsprache erhoben werden.

Die bezüglichenBestimmungen des Gerichtsversassnngs-
Gesetzes lauten wie folgt-
§ 31. Das Amt eines Schiffer ist ein Ehrenamt, das-

selbe kann nnr von einem Deutschen versehen werden.
-.».»»

§ 32. Unfähig zu dem »Am-eeines Schäfer find:
1. Personen, welche die Befähigung in Folge strafgerichtlicher

Berurteilnng verloren haben,
2. Personen, gegen welche das Henotverfohren wegen eines

Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist, daß die Ader-

kennung der bür etlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit
zur Bekleidnng d entlicher Aemter zur Folge haben kann.

3. Personen, welche infolge gerichtlicher Anordnung in der

Verfügung über ihr sermbgen deschräsktsind.
§ 33. Zu dem llmte eines Schifer sollen nicht berufen

werden:
1. Personen, welche zur Zeit der-Aufstellung der Urliste das

dreißigsieLebensjahr noch nicht vollendet haben,
—

2. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste den

Wohnsitz in der Gemeinde noch nicht volle zwei Jahre
haben,

Z. Personen, welche für sich oder ihre Familien Armennnter-

stützungsaus öffentlichenMitteln empfangen oder in den

letzten drei Jahren vor Aufstellung der Urliste zurückge-
reehnet empfangenhaben,

«

Marienburg, den 28. Juni. 1905.

4. Personen, welche wegen geistiger oder körperlicherGebrechen
zu dem Amte nicht geeignet sind,

5. Dienstboten.
§ 34. Zu dem Amte eines Schösfensollen ferner nicht

berufen werden:
,

«

«

1. Minister,
2. Mitglieder der Senate der freien Hansaftädte,
3. Reichsbeamte,welche jederzeit einstweilig in den Ruhestand

versetzt werden können,
. Staatsbeamte, welche auf Grund der Landesgesetzejeder-

zeit einstweilig in den Ruhestand versetzt werden können,

F

5. Richterliche Beamte und Beamte der Staatsawaltschaft,
6. gerichtlichennd polizeiliche Vollziehungsbeamte,
7. Religionsdiener,
8. Volksschnllehrer,
9. demaktiven Heere oder der aktivene Mariae angehörende
Militärpersonen,.
§ Zö. Die Berufung eines Schüser dürfen ablehnen:

. Mitglieder einer deutschengesetzgebendenVersammlung,
2. Personen, welche im letzten Geschäftsjahrdie Verpflichtung

eines Geschworenenoder am wenigsten an fünf Sitzungs-
tagen die-Verpflichtung eines Schüssenerfüllt haben,

. Aerzte,
. Apotheker, welche keine Gehilfen haben, —

. Personen, welche das sb· Lebensjahr zur Zeit der Unf-
ftellnng der Urlifle vollendet hohen, oder dasselbe bis

znnr Ablauf des Geschäftsjahresvollenden werden,
6. Personen, welche glundhaft mache-, daß sie den mit der
Ausübung des Inites verbundenen Aufwand zu tragen
nicht vermögen. .

«

§ 36. Die Urliste für die Auswahl der Ichdffen dient
zugleich als Urliste für Auswahl der Geschworenen. Die Bor-
schristen der §§ 32 bis 35 über die Berufung zum Schöffens
amte finden auch auf das Gefchworenenamt Anwendung.

Personen, welche zum Schöffenamte unfähig (§ 31, 42
»

des erichtsorrfossnngssGesehey oder dazu nicht zu berufen
find (33, «- des Cis-T pro 18.78, Seite NO) sind in

»

die Urliste nicht anfinnehnieu. Zu den tue S se str. s er-

wähnten, gnnr Schoffeuaucte nicht zu derufeuden und daherin
die Schöffeuillrlisten nicht unfznnehnrendeu polizeilichen Voll-
itreckungsdeanrten find unt-er Anderen auch zu rechnen die im
§66 unter Ne. 5 dis 17 der Bekannte-achng des Herrn
Reichslunzlers vorn so. November 1885, detresend die Reu-
redukiion des Vahnpolizeissegletneuts für die Iifeudoshnen
Deutschlands (seilage gn Ur. 50 des Zentruldlutts sur das
deutschesei-i nnd Ninisteiriuldlutt für die innere Verwaltng
pro 1887 Nr. s) ausgeführtenBeamten-Iatego-rcken.

5. Vahnkontroleure nnd Betriebskontroleure,
6. StationssVorsteher (Stationsmeister, Bahuhossinspektoren,

Bahnhofsnermlter),
«

7. Stations isAnfseher (Bahnhofs- Aufseher) und Stations-
Assistenten (BahnhofsiJnspektionsiAfsistenien),

"

8. Bahnmeister und Hülfsbahnmeister,

s-

SIwa



9. Weichensteller(Weichenwärter,Stationswärter und Hülfs-
»weichenwärter,Hülssweichensteller),

10.« Ober - Bahnwärter, Bahnwärter, (Brückenschlag- Signal-
Streckenwärter)und Hülfsbahiwärter (Beiwärter),

II. Ober-Zugmeister und anmeister (Zügführer,Zugsührende
Schaffner, Oberschasfner),

I2. Packmeister(Güterscl)asfner,Gepäckfchasfxeer),
13. Schaffner (Personenschassner,Konduiteure),
14. Rangiermeister (Qberkonvler, Schirrmeisier),
15. Wagenwärter und Bremser (Schmierer, anöler),
16y Türhüter (Portiers, Perrondiener),

- «

-

17. Nachtwächter.
’

-

Dagegen sind Diejenigen, weiche die Berufung zu dem

Amte eines Schöffen ablehnen dürfen, also namentlich auch
Diejenigen, welche im Vor-fahre Schösfen oder Geschworene
gewesen sind, (§ 35 des gen. Gesetzes) in die Urliste auf-

-

: zunehmen.
Diesen Personen bleibt überlassen,die Gründe der Ab-

lehnung glaubhaft zu machen. Dieser Nachweis ist in der

eigentlichen Einfpruchsfrist anzubringen nnd der Urliste beizu-
fügen. Die Beurteilung, ob einzelne Personen vermöge ihrer

"- mangelden Kenntnis resp. Schulbildung zu- dem Amte eines

Schösfenund Geschworenennicht geeignet sind, ist nicht Sache
des Gemeindevorstandes; es bleibt demselben überlassen,in der

Rubrik »Bemertungen«eine diesfälligeNotiz zu machen. Hier-
nach müssen auch Arbeiter, Handwerker, Eigentümer u. s. w.

in die Urliste aufgenommen werden«
Nicht auszunehmen sind solchePersonen, welche sich in

irgend einem Gesindeverhültnissebefinden, wie Knechte, Hirten,
Justleute, Gutsiagelöhner und dergl.

Sollte außer dem Herrn Gemeindevorsteher Niemand am

Orte zum Aufnehmen in die Ueliste geeignet sein, so hat«
mindestens d·er-...Gemeindevorftehersich selbst in die Liste einzu-
tragen nicht aber etwa Vatatanzeigezu erstatten.

Die Berechtigung, als Schöffe oder Geschworener fungieren
zu skönnen,.ist an Entrichtung einer bestimmten Staatssteuer
nicht geknüpft.

Jndem ich schließlichnoch auf meine Kreisblattsversügung
-. vom 28. August 1893 hinweise, nehme ich Veranlassung zu

bemerken,daß in der letzten Sitzung des auf Grund des §v40
zusammengetretenenAusschussesvielfach wahrgenommen worden

ist, daß- die Utliften seitens des« Gemeindevorstehers zum Teil
mangelhaft und unvollständigausgestellt worden sind. Wieder-

sz
. holt Lmußteinsbesondere konstatiert werden, daß die Gemeinde-

. vorsteher sich selbst in die Urliften nicht mit aufgenommen
hatten. Auf diese Weise werden die übergangenenPersonen

’

dem Schüssen-sund Geschworenendienst für das laufende Jahr
·«entzogen,weil in vdie Jahreslisten Niemand gebracht werden

der in der Gemeinde . .

demAmte eines Schöffenoder Geschworenenberufen werden können-

M»

kann, dessenName nicht auch in den Urlisten verzeichnet steht.
Die MagisträteundGemeindevorsteder des Kreises ersuche

ich, auf die Anfertigung der Schösfenlistendie größtmöglichste
Sorgfalt zu verwenden, damit die hierbei früher vorgekommenen
Unvollstündigkeitenurd Unrichtigteiten vermieden werden«

Formulare sind in der Buchdruckereivon Halb erhältlich.

-leiste
. . wohnhaften Personen, welche zu
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Daß die vorstehende Urliste eine Woche lang, und zwar
in der Zeit vom . . . . bis einschließlich. . . . . . den

. . . . . . in der Gemeinde . . . und zwar in . . . ..

zu Jedermanns Einsicht ausgelegen hat und daß vorher der

Ort und der Zeitpunkt der Auslegung in ortsüblicherWeise
bekannt gemacht worden sind, bescheinigthiermit

. . . . . ..,den..ten......1905.
(Siegel) Der Gemeindevorsteher.

(Gutsvorsteher, Bürgermeister.)
Anmerkung: Der Zunamen ist zuerst einzutragen. Die

Spalte 6 wird erst nach Auslegung der Liste ausgefüllt; sie
ist für alle erforderlich erscheint-den Bemerkungen, namentlich
über eingegangene Einsprachen und über das Vorhandensein
von Ablehnungsgründen(Ger.-Verf.-Ges. 35) bestimmt.

Jnsbesondere ist bei denjenigenPersonen, welcheimletzten
GeschäftsjahrSchüser oder Geschworenen gewesen sind, oder

welche den mit der Ausübung des Amtes verbundenen Aufwand
nicht zu tragen vermögen, dies in der Spalte 6 zu« vermerlen.

Ferner ist bei solchen in die Listen aufgenommenen Personen,
deren Aufnahmefähigteitaus Gründen der oben abgedruckten
§§ 32 bis 34 des Gerichts-Verfassungs-Gesetzeszwsifelhaft
erschien,der Grund des Zweifels in der Spalte 6 anzugeben.
Endlich sind in Spalte 6 auch alle bekannten Vorstrafen der

der in der Liste ausgeführtenPersonen zu vermerken. Bei

Arbeitern oder sonstigen Personen, bei welchen eine Berufung
zum Schüser an sich nicht zu erwarten ist, genügtder Ver-nett

»Bestraft«.
’

-

Nr. 2. Marienburg, den 24. Juni 1905.

Der Amtsvorsteher, Gutsbesitzer Ziehm in Ließan ist —

vom 29. Juni bis l. August verreist. -
-

.

Die Amtsgeschäftewerden während dieser Zeit von dem

stellvertretenden Amtsvorsteher, Gutsbesitzer Emil Nieß in

Damerau wahrgenommen werden.

Nr. 3. Marienburg, den 22. Juni 1905.

In Ausführung des Gesetzesvom 29. Mai 1903 betreffend
die Bildung kirchlicher Hilfsfonds für neu zu errichteude
katholische Psarrgemeiuden ersuche ich die Ortsbehörden,
den Vorständen der katholischen Kirchengemeinden bei der Er-

mittelung des Staatseinkommenfteuerfolls der katholischen Ge-

meindemitgiieder jede erwünschteUnterstützungnach Möglichkeit
zuteil werden zu lassen.

»

«

Bekanntmachuugen anderer Behörden.
Nr. l. Zwecke Herstellung der Brücke bei der Siegen-
.ort«erEntwässerungsanlageist der Weg vou der Kirche zu
Tiegeuort bis zur Landgrabeuschläuse für die Zeit vom

1.—-20. Juli dem öffentlichen Verkehr entzogen.
Der Interimsweg fährt über Tiegenhagen.
Hain-, den 26. Juni 1905.

Der Amtsvorsteher.
Nr. 2. Unter den Schweinen des HofbesitzersB. Wiean
in Tiegenhagen ist Schweineseuche ausgebrochen und sind
über dieses Gehöft die gesetzlichenSperrmaßregeln angeordnet-v

Tiegenhagen, den 22. Juni 1905.s

Der Amtsvorsteher.

Nr. 3. Der diesjährige große Sommer-Pferde-
markt findet am 4-, 5. und 6 Juli, der Vieh-merkt am

7. und 8. Juli statt. Der Auftrieb der Pferde auf den
Marttplatz beginnt bereits am 3. Juli, mittags 12 Uhr,
der Auftrieb des Viehs am 6. Juli, mittags 12 Uhr.

Wehlau, den 14. Juni 1905.

Der Magistrat.

Druck ern O» Halb-Marienburg


